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Die Bundesregierung w ird im 
O ktober den Beitrag fü r die 

Rentenversicherung für das Jahr 
1997 endgültig festlegen. Schon 
im Vorfeld dieser Entscheidung 
sind Differenzen zw ischen der 
Bundesregierung und den Ren
tenversicherungsträgern zu ver
zeichnen. Nach dem kürzlich vom 
Bundesarbeitsm in ister vorgeleg
ten R entenversicherungsbericht 
1996 soll der gegenwärtige Bei
tragssatz von 19,2% zu Beginn 
nächsten Jahres auf 19,9% ste i
gen, um dann 1998 w ieder auf 
19,7% gesenkt werden zu kön
nen. Zwei Gründe werden fü r letz
teres angeführt: Der höhere Satz 
für 1997 dient dazu, die gesetz
lich vorgeschriebene Schw an
kungsreserve von einer M onats
ausgabe w ieder herzustellen, 
nachdem  offensichtlich ist, daß 
der Beitragssatz des Jahres 1996 
vor dem Hintergrund der ungün
stiger als 1995 angenommen ver
laufenden konjunkturellen Ent
w icklung zu niedrig war. Zweitens 
geht die Bundesregierung davon 
aus, daß die neuen Vorruhe
standsregelungen und die U m 
setzung des Program ms für mehr 
W achstum  und Beschäftigung 
sich zugunsten eines niedrigeren 
Beitragssatzes auswirken w er
den.

Diese Hoffnung haben die Ren
tenversicherungsträger nicht. Ih
rer Ansicht nach liegen den 
Schätzungen der Bundesregie
rung zu op tim istische Erwartun
gen über die w irtschaftliche und 
insbesondere die Beschäfti
gungsentw icklung des kom m en
den Jahres zugrunde. Sie erw ar
ten eine „20 vor dem Kom m a“ , 
d.h. einen notw endigen Beitrags
satz von 20,1%) oder 20,2% , zu
mal sie nicht den gleichen G lau
ben an die W irksam keit der S par
program m e der Bundesregierung 
hegen wie diese selbst.

Nun sind Prognosen allemal 
unsicher, zumal wenn sie -  um 
Tucholsky zu zitieren -  die Z u
kunft betreffen, doch liegen diese 
Differenzen auf jeden Fall im nor
malen Fehlerbereich. Auch mag 
man vor dem H intergrund der (bei 
geltendem  Recht) geschätzten 
längerfristigen Entw icklung des 
Beitragssatzes in der gesetzli
chen Rentenversicherung eine

/ "r
\

Die magische 
Zwanzig

Differenz von 0,1 oder 0,2 Pro
zentpunkten für „akroba tische“ 
Zahlenspielereien halten. In sei
nen Berechnungen bis zum Jahre 
2030 kom m t beispielsweise der 
Sozialbeirat tro tz der beschlosse
nen Leistungskürzungen und Ver
änderungen beim Renteneintritts
alter immer noch auf einen Bei
tragssatz von 25,5% , den die 
dann Beschäftigten zu zahlen 
hätten. Nach den Prinzipien eines 
„vorsichtigen Kaufm anns“ wäre 
es also angebracht, den sicheren 
Weg, also den höheren Satz zu 
wählen.

Dem steht allerdings das Ver
sprechen der Bundesregierung 
entgegen, w onach der G esam t
sozialversicherungsbeitrag, also 
die Summe der Beitragssätze in 
Renten-, Kranken-, Pflege- und Ar
beitslosenversicherung, bis zum 
Jahre 2000 auf un te r40%  zurück
geführt werden soll. Ende dieses 
Jahres w ird der Gesam tsozialver
s icherungsbeitrag bei 40,86%) 
liegen, was eine Steigerung ge
genüber dem Vorjahr um 1,64 
Prozentpunkte bedeutet. Der Ge
sam tsozia l Vers icherungsbe itrag  
dürfte im nächsten Jahr sogar auf 
fast 41,3%  steigen, wobei schon 
das Vorhaben berücksich tig t ist, 
die Beiträge zu den Krankenkas
sen gegen deren heftigen W ider
stand Anfang 1997 um 0,4 Pro
zentpunkte zu senken, und ein 
Satz für die Rentenkasse von 
20%  zugrunde gelegt wurde.

Daß der Gesamtsozialversi
cherungsbeitrag aus beschäfti
gungspolitischen Gründen deut
lich zurückgeführt werden müßte, 
scheint in der laufenden Diskussi
on m ittlerweile Allgemeingut ge
worden zu sein. An der Pflegever
sicherung wird man kurz nach ih
rer Einführung politisch kaum 
rühren können; die Probleme mit 
der Krankenversicherung sind 
schon angedeutet worden; ver
bleiben also die Arbeitsmarktpoli
tik  und die Rentenversicherung 
als Ansatzpunkte. Offensichtlich 
helfen aber nur grundsätzliche 
Reformen im Gesamtsystem wei
ter, die zum Ziel haben, die Be
steuerung von Arbeitsplätzen 
durch die Sozialversicherungs
beiträge m öglichst zu beseitigen, 
und es dem  Bürger anheimstel
len, w ie hoch sie sich über eine 
bestim m te Grundsicherung hin
aus versichern wollen.

Die eingesetzten Reformkcm- 
m issionen, w ie z. B. die Kommis
sion zur „Fortentwicklung der 
Rentenversicherung“ , sollen aber 
anscheinend nur „systemimma
nente“ Reformüberlegungen an
stellen. Wenn man allerdings 
schon von vornherein die Mög
lichkeit von grundsätzlichen Re
form en bezweifelt, kann man zu 
Vorschlägen gelangen, wie sie 
parteiübergreifend von Bundes
tagsabgeordneten der CDU und 
der SPD vorgebracht werden, 
näm lich fü r die Rentenbeiträge 
gesetzlich eine Höchstgrenze von 
20%  festzuschreiben. Kurzfristig 
müßte dann der Bundeszuschuß 
zur Rentenversicherung übereine 
w eitere Verschuldung und/oder 
Einsparungen an anderer Stelle 
des Bundeshaushaltes erhöht 
oder eine Absenkung auch des 
N iveaus der Bestandsrenten in 
Kauf genom m en werden; dies 
würde noch mehr in längerfristi
ger S icht gelten. Zu wesentlich 
anderen Ergebnissen wird auch 
die Reformkommission nicht 
kom m en können. Es mag sein, 
daß eine Höchstgrenze den Re
fo rm druck noch verstärken wür
de. M it der Aufgabe, den Ge
sam tsozia l V ers icherungsbe itrag  
durch grundsätzliche Reformen 
im Gesam tsystem  zu senken, hat 
dieser Vorschlag allerdings wenig 
zu tun.
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